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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung zur Beschlussfassung 
des Lärmaktionsplans 
gem. § 47d Abs. 2 und 7 BImSchG
Die Gemeinde Gutach im Breisgau ist gemäß § 47e Abs. 1 des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) i.V.m. § 6 Abs. 6 
der Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung für Baden-
Württemberg (BImSchZuVO) zuständig für die Aufstellung eines 
Lärmaktionsplanes in ihrem Gebiet. Die Landesanstalt für Um-
welt Baden-Württemberg (LUBW) hat die Lärmkartierung für die 
Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 
8.200 Kfz/Tag durchgeführt. Auf Gemarkung Gutach i. Br. wurde 
die B 294 erfasst. Zusätzlich erachtet die Gemeinde eine freiwilli-
ge Untersuchung der L173, der K 5109, Bleibacher Straße / Siege-
lauer Straße / Talstraße / Freiämter Straße sowie der Landstraße 
für sinnvoll.
Der Gemeinderat hat dem erarbeiteten Entwurf des Lärmakti-
onsplanes am 20. Mai 2025 zugestimmt und die Verwaltung be-
auftragt, die nach § 47 d Abs. 3 BImSchG erforderliche förmliche 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belan-
ge durchzuführen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte im 
Zeitraum vom 09. Juni 2025 bis einschließlich 21. Juli 2025.
Der Gemeinderat der Gemeinde Gutach im Breisgau hat am 25. 
November 2025 über die eingegangenen Stellungnahmen der 
Träger öffentlicher Belange beraten. Der Lärmaktionsplan wurde 
mit den folgenden Lärmminderungsmaßnahmen beschlossen:
•	 30 km/h ganztags aus Lärmschutzgründen für folgende Be-

reiche:
•	 Landstraße: südlicher Ortseingang Gutach bis Beginn des Tem-

po-30-Bereichs (Schule)
•	 Landstraße: nördlich des Tempo-30-Bereichs (Schule) bis nörd-

licher Ortsausgang Gutach
•	 50 km/h ganztags aus Lärmschutzgründen für folgenden 

Bereich:
•	 L 173 Bleibacher Straße: ab Ortsausgang Stollen bis zur Unter-

führung B 294
•	 50 km/h ganztags aus verkehrlichen Gründen für folgenden 

Bereich:
•	 L 173 Bleibacher Straße: ab Unterführung B 294 bis zum Kreis-

verkehrsplatz
•	 70 km/h ganztags aus Lärmschutzgründen für folgenden 

Bereich:
•	 B 294: entlang der Bebauung Stollen, zwischen dem Tempo-

70-Bereich im Norden und Überführung L 173
•	 K 5109 Talstraße / Freiämter Straße: in Höhe K 5109 Siegelauer 

Straße 4 (Beginn / Ende Tempo 50) bis in Höhe K 5109 Freiämter 
Straße 13

•	 70 km/h ganztags aus verkehrlichen Gründen für folgenden 
Bereich:

•	 L 173 Simonswälder Straße: zwischen Kreisverkehrsplatz und 
geltendem Tempo-70-Bereich (in Höhe Simonswälder Straße 
77/1)

•	 L 173 Simonswälder Straße: zwischen Simonswälder Straße 
112 und österlicher Gemarkungsgrenze

•	 80 km/h ganztags aus Lärmschutzgründen für folgenden 
Bereich:

•	 B 294: südlich der Überführung L 173 bis zum bestehenden 
Tempo-80-Bereich im Süden

•	 Prüfung des baulichen Zustands der vorhandenen Lärmschutz-
wände und Sanierung bei festgestelltem Bedarf sowie Prüfung 
des Baus einer neuen Lärmschutzwand im Bereich Bleibacher 
Straße (Stollen)

•	 Anregung zur Umsetzung von flankierenden Maßnahmen zur 
Anzeige und Kontrolle der zulässigen Höchstgeschwindigkeit

•	 Einbau eines lärmmindernden Fahrbahnbelags als vordringli-
cher Bedarf in allen Bereichen, in denen die Auslösewerte der 
Lärmaktionsplanung (65/55 dB(A) tags/nachts) erreicht/über-
schritten werden (bspw. auch AC11, SMA8, SMA5)

•	 Förderung des Umweltverbundes (ÖPNV, Rad- und Fußverkehr)
Der beschlossene Lärmaktionsplan liegt im Rathaus der Gemein-
de zur Einsichtnahme aus und ist ebenfalls auf der Homepage 
der Gemeinde Gutach im Breisgau unter https://www.gutach.
de/ einsehbar. Die Verwaltung beantragt die Umsetzung der im 
Lärmaktionsplan festgesetzten Maßnahmen bei der zuständigen 
unteren Verkehrsbehörde und ggf. weiterer Behörden.
Gutach im Breisgau, 21. Januar 2026
gez.
Sebastian Rötzer
Bürgermeister

Gehwegabsenkungsarbeiten
Seit Montag, 19.01.2026, werden im Ortsteil Gutach Geh-
wegabsenkungsarbeiten durchgeführt. Diese finden in den 
nächsten 3 Wochen in der Gartenstraße, Alexanderstraße und 
im Tannenweg statt. Der Verkehr ist dadurch nicht beeinträch-
tigt. Die Fußgänger werden entsprechend umgeleitet.
Wir bitten um Beachtung.
Ihre Gemeindeverwaltung

Foto: ginton/iStock/Getty Images Plus
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■ NOTDIENSTE
Arzt
An Werktagen nach 18 Uhr ist der dienst-
habende Arzt durch Anruf beim Hausarzt 
zu erfahren. 
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der 
Arztpraxen ist der ärztliche, kinderärzt-
liche und augenärztliche Bereitschafts-
dienst unter Tel. 116 117 zu erreichen.
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle  
der 116117

An Wochenenden und Feiertagen ist der 
zahnärztliche Notfalldienst unter Tel.: 
0761/120 120 00 erreichbar.

In Notfällen:
Notruf Polizei:� 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt,  
Rettungsdienst:� 112
Kinderärztlicher Notfalldienst:� 116117
Augenärztlicher Notfalldienst:� 116117
Rufnummer Krankentransport:� 19222
Gift-Notrufzentrale:� 0761 19240
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuer-
wehrleitstelle:  07641 4601-77 (nur für 
schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen).

Rufnummer für den ärztlichen Notfall-
dienst (allgemein-, kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
� 116117 (Anruf ist kostenlos)
Öffnungszeiten und Anschrift der 
Notfallpraxis: 
Allgemeine Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Mo, Di, Do 	 20 - 23 Uhr
Mi und Fr 	 16 - 23 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen 	 08 - 23 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis Freiburg
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Breisacher Straße 62, 79106 Freiburg
Mo – Do	 19 - 22.30 Uhr
Fr	 16 – 22.30 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen	 08 - 22.30 Uhr

Augenärztliche Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Killianstr. 5, 79106 Freiburg
Sa, So und Feiertage       8 – 18 Uhr.

Allgemeine Notfallpraxis Emmendingen
Kreiskrankenhaus Emmendingen 
Gartenstr. 44, 79312 Emmendingen
Mo, Di, Do	 19 – 22 Uhr
Mi und Fr	 16 – 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen	10 – 18 Uhr

■ APOTHEKEN-NOTDIENSTE
Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr 
des folgenden Tages:

Mi., 21.01. 
easyApotheke, Emmendingen
Freiburger Str. 4, Tel. 07641 95 42 80

Do., 22.01. 
Bären-Apotheke im Haus der Gesund-
heit
Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9 78 34 22

Fr., 23.01. 
Central-Apotheke Emmendingen
Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 91 41 70

Sa., 24.01. 
Zähringer-Apotheke St. Peter
Zähringer Str. 12, Tel. 07660 15 55

So., 25.01. 
Apotheke am Heidacker
Hauptstr. 49, Tel. 07645 91 78 77

Mo., 26.01. 
Alemannen Apotheke am E-Center
Gewerbestr. 21, Tel. 0761 58 18 15

Di., 27.01. 
Marien-Apotheke, Gutach
Golfstr. 9, Tel. 07681 7257

■ TIERÄRZTLICHER  
BEREITSCHAFTSDIENST
Samstag/Sonntag, 24./25.01.2026
Dr. Klein, Emmendingen
Neustraße 16, Tel. 07641 416888

Seit 01.01.2022 ist ein tierärztlicher Klein-
tiernotdienst eingerichtet, der werktags 
von 18:00 bis 8:00 Uhr besetzt ist und ta-
gesaktuell über den Haustierarzt zu erfra-
gen ist.

■ NOTDIENST FÜR  
STROM/STRASSENBELEUCHTUNG
Netze BW GmbH, Region Rheinhausen, 
Störungsmeldestelle 0800 3629477

■ NOTDIENST FÜR WASSER:
Tel. 0175 6036555 

■ RECYCLINGHOF/GRÜNSCHNITT-
SAMMELPLATZ BLEIBACH
Hintermatte 2, Öffnungszeiten: 
Freitag 		  13:00 bis 17:00 Uhr und 
Samstag 		  9:00 bis 14:00 Uhr
Von April bis Mitte Oktober jeden Mitt-
woch von 16:00 bis 19:00 Uhr (nur Grün-
schnittsammelplatz).

■ FACHSTELLE SUCHT
Beratung, Behandlung, Prävention
Mauermattenstr. 8, Waldkirch,  
Tel. 07681 24623,  
Dienstag, Donnerstag 10:00 * 17:00 Uhr  
Erstgespräche nach Vereinbarung

■ EMMA
Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstr. 1
Tel. 07681 3891 und 07641 41970

■ BERATUNG IM PFLEGESTÜTZ-
PUNKT LANDKREIS EMMENDINGEN 

Kontakt und Terminvereinbarung:
Martina Gebele, Tel. 07641 / 451-3095
Franco Lacerti, Tel. 07641 / 451-3082
Heike Reiß, Tel. 07641/ 451-3091
Nadine Schöpflin, Tel. 07641 / 451-3096
Sabine Wensch-Christ, Tel. 07641 /451-3025

Sprechzeiten Pflegestützpunkt  
Emmendingen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 
8:30 – 12:00 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 – 18:00 Uhr
Bahnhofstr. 2-4, 79312 Emmendingen
Email: pflegestuetzpunkt@ 
landkreis-emmendingen.de

Außensprechzeiten:
Endingen, Bürgerhaus, Jakobsgässli 4, 
Dienstag 10:00 – 15:00 Uhr  
Fr. Wensch-Christ
Herbolzheim, Rathaus, Hauptstr. 26,  
Donnerstag 15:30 – 18:00 Uhr  
Fr. Reiß, Fr. Gebele
Waldkirch, Rathausinnenhof Generatio-
nenbüro, Montag 12:00 – 16:00 Uhr  
Fr. Schöpflin, Hr. Lacerti

■ KREISSENIORENRAT DES  
LANDKREISES EMMENDINGEN: 
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

■ ERGÄNZENDE UNABHÄNGIGE 
TEILHABEBERATUNG FÜR MEN-
SCHEN MIT BEHINDERUNG (EUTB)    
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine 
für alle“ zu Fragen, die sich für Menschen 
mit Behinderung und deren Angehörige 
stellen. Die Beratung ist kostenfrei.

EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e. V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
07641/93341-214 (Frau Bergis+Frau Heiß)
eutb@lebenshilfe-emmendingen.de
Außensprechstunde in Waldkirch 
freitagnachmittags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

■ ÄRZTLICHE/SOZIALE DIENSTE
Kirchl. Sozialstation St. Elisabeth e.V.,
Ambulanter Pflege- und Betreuungsdienst 
und Kompetenzzentrum Demenz
Waldkirch, Kirchstr. 16, 
Tel. 07681/40720
Geschäftsstelle in Gutach, Uferweg 2,
Tel. 07681/4921515

WICHTIGE RUFNUMMERN, NOTDIENSTE
UND BEREITSCHAFTSDIENSTE
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Öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses
Am Dienstag, 27.01.2026 findet um 18:30 Uhr im Bürgersaal 
in Bleibach, Bahnhofstr. 1 eine öffentliche Sitzung des Techni-
schen Ausschusses mit folgender Tagesordnung statt:

Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. 	� Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren 

gem. § 52 LBO auf Teilabbruch und Wiederaufbau eines be-
stehenden Gebäudes in Form eines Ersatzbaus, Flurstück 
128/1, Gemarkung Siegelau - § 35 BauGB

	 (Außenbereich)
	 Beschlussfassung
2. 	� Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren 

gem. § 52 LBO auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit 
Garage und Carport - Flurstücke 606 + 607, Gemarkung Blei-
bach - § 30 BauGB (B-Plan-Gebiet)

	 Beschlussfassung
3. 	� Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren 

gem. § 52 LBO auf Verglasung einer bestehenden Terrasse 
als Wohnraumerweiterung, Flst.-Nr. 96/2 - § 34 BauGB (unbe-
planter Innenbereich)

	 Beschlussfassung
4. 	 Bekanntgaben
5. 	 Anfragen aus dem Gemeinderat
gez.
Sebastian Rötzer
Bürgermeister

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats
Am Dienstag, 27.01.2026, findet um 19:00 Uhr im Bürgersaal 
in Bleibach, Bahnhofstr. 1, eine öffentliche Sitzung des Gemein-
derats mit folgender Tagesordnung statt:

Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1.	 Fragen zu Gemeindeangelegenheiten (Frageviertelstunde)
2.	 Bekanntgaben
3.	� Haushalt 2026 - Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 

mit Haushaltsplan
	 Beschlussfassung
4.	� Annahme und Zustimmung von Spenden und ähnlichen Zu-

wendungen im Jahr 2025 - Spendenbericht für das Haushalts-
jahr 2025

	 Beschlussfassung
5.	� 9. Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans der Ver-

einbarten Verwaltungsgemeinschaft der Großen Kreisstadt 
Waldkirch mit den Gemeinden Gutach i. Br. und Simonswald 
im Bereich „Ehemalige Herz-Kreislauf-Klinik“

	 Beschlussfassung
6.	� 2. Änderung des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvor-

schriften „Alte Ziegelei“
	 • 	� Behandlung und Beschlussfassung über die eingegange-

nen Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentli-
cher Belange aus der Offenlage gem. § 4 Abs. 2 BauGB

	 • 	 Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB
	 Beschlussfassung
7.	 Anfragen aus dem Gemeinderat
Nach der öffentlichen Sitzung findet eine nichtöffentliche Sit-
zung statt.
gez.
Sebastian Rötzer
Bürgermeister

Stadt Waldkirch
Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses am 29.01.2026
Am Donnerstag, 29.01.2026 beginnt um 17:45 Uhr im Bürger-
saal im Bahnhof Bleibach, Bahnhofstraße 1, eine öffentliche Sit-
zung des Gemeinsamen Ausschusses.

Tagesordnung:
1. 	 Fragen und Anregungen der Zuhörenden

2. 	� 9. Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans der Ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft der Großen Kreisstadt 
Waldkirch mit den Gemeinden Gutach i. Br. und Simonswald 
im Bereich „Ehemalige Herz-Kreislauf-Klinik": Abwägung der 
eingegangenen Stellungnahmen aus der Frühzeitigen Betei-
ligung, Billigung des Entwurfs und Beschluss zur Durchfüh-
rung der Veröffentlichung sowie zur Beteiligung der Behör-
den

3. 	 Bekanntgaben und kleine Anfragen

Neues Landesgaststättengesetz (LGastG) ab 
01.01.2026

Anzeige nach § 2 Abs. 2 LGastG
Vorübergehender Gaststättenbetrieb aus besonderem An-
lass (ehem. Gestattung/Ausschankerlaubnis)
Seit dem 01.01.2026 gilt eine Neufassung des Landesgaststätten-
gesetzes. Die Neufassung des Gesetzes soll die Bürokratie abbau-
en und die Eigenverantwortung der Veranstalter stärken.
Für vorübergehende Gaststättengewerbe besteht eine Anzei-
gepflicht gem. § 2 Abs. 2 LGastG. Die Regelungen zu den Sperr-
zeiten, Sonn- und Feiertagsgesetz, Hygienebestimmungen etc. 
bleiben allerdings wie gehabt bestehen. Das neue LGastG betrifft 
alle, die gewerbsmäßig Getränke oder zubereitete Speisen zum 
Verzehr an Ort und Stelle anbieten. Vereine sind nur dann betrof-
fen, wenn alkoholische Getränke ausgeschenkt werden sollen.
Durch das neue Gaststättengesetz wird die Erlaubnispflicht im 
Bereich der bisherigen Gestattungen durch ein Anzeigeverfahren 
ersetzt. Die Anzeige kann nicht mündlich erfolgen.
Das Formular zur Anzeige finden Sie auf unserer Homepage unter 
Bürgerservice, Online-Formulare.
Die Anzeige für die Veranstaltung muss spätestens 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn bei der Gemeindeverwaltung eingehen.
Ab dem 01.01.2026 erhalten die Veranstalter keine Gestattung 
(Erlaubnis) mehr von der Gemeindeverwaltung. Es wird stattdes-
sen eine Bestätigung über die rechtzeitige Anzeige an den Veran-
stalter verschickt.
Die Anzeige ersetzt keine anderweitig erforderlichen Genehmi-
gungen. Bestehende gesetzliche Vorgaben, Auflagen oder Er-
laubniserfordernisse bleiben hiervon unberührt.
Bei Ihren Veranstaltungen sind die allgemeinen gesetzlichen Be-
stimmungen zu beachten.
Ihre Gemeindeverwaltung

Landesfamilienpass - Gutscheinkarte 2026
Die Gutscheinkarte 2026 für den Landesfamilienpass ist ab sofort 
beim Bürgerbüro erhältlich.
Wer bereits einen Landesfamilienpass besitzt, muss diesen bei 
Abholung der Gutscheinkarte vorlegen.
Einen Landesfamilienpass können erhalten:
•	 Familien, mit mindestens drei kindergeldberechtigenden Kin-

dern (dies können auch Pflege- oder Adoptivkinder sein), die 
mit ihren Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben,

•	 Alleinerziehende, die mit mindestens einem kindergeldbe-
rechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben,

•	 Familien mit mindestens einem kindergeldberechtigenden 
schwer behinderten Kind mit mindestens 50 v.H. Erwerbsmin-
derung in häuslicher Gemeinschaft leben,

•	 Familien, die Kinderzuschlags-, Wohngeld- oder Hartz IV-be-
rechtigt sind und mit mindestens einem kindergeldberechti-
genden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben,

•	 Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

Der Landesfamilienpass berechtigt maximal zwei der eingetrage-
nen Erwachsenen und alle eingetragenen Kinder entsprechend 
der Gutscheinkarte zum Landesfamilienpass zum kostenlosen 
oder ermäßigten Eintritt in die dort genannten Einrichtungen. 
In den Pass eingetragen werden können neben der berechtigten 
Person auch weitere vier Begleitpersonen.
Eine Nutzung des Passes ohne Kinder ist nicht möglich.
Auf der Homepage des Ministeriums für Soziales und Integrati-
on (www.souialministerium-bw.de) ist eine Liste aller staatlichen 
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Schlösser, Gärten und Museen in Baden-Württemberg, die für 
Passinhaber/-innen einen kostenfreien bzw. ermäßigten Eintritt 
gewähren, eingestellt.
Der Landesfamilienpass ist kostenfrei und einkommensunabhängig.

Jugendschutzgesetz
Hier die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes, die zu beach-
ten sind:
Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht 14, Jugendli-
cher, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. Der Aufenthalt in 
Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur 
gestattet werden, wenn eine personensorgeberechtigte oder er-
ziehungsbeauftragte Person sie begleitet. Dies gilt nicht, wenn 
Kinder oder Jugendliche:
1. 	� an der Veranstaltung eines anerkannten Trägers der Jugend-

hilfe teilnehmen oder die Veranstaltung der künstlerischen 
Betätigung oder der Brauchtumspflege dient.

2. 	� Eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen.
Jugendlichen ab 16 Jahren ist der Aufenthalt in Gaststätten ohne 
Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungs-
beauftragten Person in der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens 
nicht gestattet. In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der 
Öffentlichkeit dürfen Branntwein, branntweinhaltige Getränke 
oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger 
Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche, andere alkoholi-
sche Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren weder 
abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden. Die 
Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Beglei-
tung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauf-
tragten Person darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren 
nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestat-
tet werden. Abweichend hiervon darf die Anwesenheit Kindern 
bis 22 Uhr und Jugendlichen unter 16 Jahren bis 24 Uhr gestat-
tet werden, wenn die Tanzveranstaltung von einem anerkannten 
Träger der Jugendhilfe durchgeführt wird oder der künstleri-
schen Betätigung oder der Brauchtumspflege dient.
In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit 
dürfen Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und 
deren Behältnisse an Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren 
weder abgegeben noch darf ihnen das Rauchen oder der Kon-
sum nikotinhaltiger Produkte gestattet werden. Die Verantwort-
lichen werden um strikte Einhaltung dieser Bestimmungen ge-
beten.
Ihre Gemeindeverwaltung

Die Gemeinde
Gutach im Breisgau gratuliert

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Wir gratulieren allen Jubilaren, besonders den Altersjubilaren, 
recht herzlich, die in dieser Woche ihren Geburtstag feiern und 
wünschen ihnen alles Gute, Glück und Gesundheit sowie viele 
schöne und gesellige Stunden.

Gemeindeverwaltung
Bürgermeisteramt Gutach im Breisgau
Dorfstraße 33, 79261 Gutach im Breisgau
Tel.: 07685 9101-0, Fax: 07685 9101-25
www.gutach.de
Öffnungszeiten/Sprechzeiten:
Mo. – Fr., 	 08:00 – 12:00 Uhr
Do., 		  14:00 – 18:00 Uhr

Bürgermeister:
Sebastian Rötzer, Tel.: 9101-12, roetzer@gutach.de

Sekretariat:
Yvonne Senger, Tel.: 9101-12, senger@gutach.de

Öffentlichkeitsarbeit:
Hannes Dezulian, Tel.: 9101-37, dezulian@gutach.de

Bürgerbüro:
Jasmin Spitz, Tel.: 9101-20, spitz@gutach.de
Patrizia Sofia, Tel.: 9101-21, sofia@gutach.de

Friedhofsverwaltung:
Florian Schindler, Tel.: 9101-75, friedhofsverwaltung@gutach.de

Standesamt/Bürgerbüro:
Susanne Klausmann, Tel.: 9101-14, klausmann@gutach.de

Hauptamt:
Jörg Barth, Tel.: 9101-15, barth@gutach.de
Petra Rösch, Tel.: 9101-40, p.roesch@gutach.de
Helga Weber, Tel.: 9101-13, weber@gutach.de

Bauamt:
Wencke Heß, Tel.: 9101-17, hess@gutach.de
Florian Schindler, Tel.: 9101-75, schindler@gutach.de
Stefanie Resch, Tel.: 9101-24, resch@gutach.de
Ann-Kristin Siemsen, Tel.: 9101-36, siemsen@gutach.de

Wasserversorgung:
Andrik Hoffmann, Tel.: 0175-6036555, wassermeister@gutach.de

Gemeindekasse:
Sabrina Kerschgens, Tel.: 9101-18, kerschgens@gutach.de
Jessica Suhm, Tel.: 9101-19, suhm@gutach.de

Rechnungsamt
Dominik Pfundstein, Tel.: 9101-22, pfundstein@gutach.de
Niklas Wiese, Tel.: 9101-23, wiese@gutach.de

Zweitälerland-Tourismus:
Geschäftsstelle, Tel.: 19433, info@zweitaelerland.de

Kommunale Kinderkrippe „Schatzkiste“
Tel.: 9101-77, schatzkiste@gutach.de

Schulen:
SBBZ Elztal-Schule, Tel.: 9101-74, 
elztal-schule@gutach.schule.bwl.de
Grundschule Zweitälerland
Tel.: 07681 8563, grundschule-ztl@gutach.de
Turnhalle Bleibach, Tel.: 9101-78

Grundbuchamt
Das Amtsgericht Emmendingen, Grundbuchamt, Liebenstein-
straße 2, 79312 Emmendingen,
Telefon: 07641 96587 600 (Zentrale),
Fax: 07641 96587 603,
E-Mail: poststelle@gbaemmendingen.justiz.bwl.de,
ist für alle Grundbuchangelegenheiten zuständig.

Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit einer telefonischen 
Terminabsprache, da nicht alle Ämter dauerhaft besetzt 
sind.
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Bekanntmachungen anderer Behörden

Züge auf der Elztalbahn werden aufgrund von 
Fasnachtsveranstaltungen verlängert

Aufgrund des erwarteten höheren Fahrgastaufkommens ver-
stärkt die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) 
einige Züge der Linie S2 zwischen Freiburg und Bleibach/El-
zach mit einem zusätzlichen Fahrzeug. Der Anlass ist der Fas-
nachtsumzug der Narrenzunft Bleibach „Der Silberklopfer“ am 
Sonntag, 1. Februar 2026. Es werden zwischen 12:00 und 
18:00 Uhr einige Züge verlängert, sodass diese bei den be-
troffenen Fahrten dann aus zwei Fahrzeugen statt aus einem 
bestehen. Für die Mitfahrt in der Linie S2 ist wie immer eine 
gültige Fahrkarte notwendig, die unter anderem an den Auto-
maten auf den Bahnsteigen erworben werden kann. Auch gilt 
wie immer, dass sich Gruppen ab einer Größe von 21 Personen 
für beabsichtigte Zugfahrten anmelden müssen – am besten 
auf der SWEG-Website unter www.sweg.de/gruppen.

Mitteilungen des
Landratsamtes Emmendingen

Woche für Demokratie:  
Ausstellung und Aktionswoche in Herbolzheim
Vom 27. bis 31. Januar 2026 findet im Torhaus Herbolzheim 
die Woche für Demokratie statt. Das „Bündnis Aktiv! Gemeinsam 
für Demokratie“ organisiert in der Woche eine Ausstellung mit 
Kunstwerken von Schulen aus der Umgebung zum Thema De-
mokratie, unterstützt von der Kreisjugendarbeit des Landkreises 
Emmendingen. Besucht werden kann die Ausstellung täglich 
von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr und bei fol-
genden Abendveranstaltungen: Dienstag, 27. Januar, 15:00 Uhr 
– Offizielle Eröffnung durch Landtagspräsidentin Mutherem Aras 
mit Beiträgen der Schirmherren Dirk Schwier (Bürgermeister von 
Kenzingen) und Thomas Gedemer (Bürgermeister von Herbolz-
heim). Im Anschluss ab 19:00 Uhr Lesung und Diskussion mit Die-
ter Böcherer: „Der kleine Scholz – Wie ein Standardwerk in den 
NS-Abgrund rutschte – und weshalb rechte Abwertungsphanta-
sien heute alarmieren“. Freitag, 30. Januar, 19:00 Uhr: Vortrag und 
anschließende Diskussion „Demokratie – ein Auslaufmodell?“ mit 
Dr. Manuel Arnegger, Studentinnen und Studenten und enga-
gierten Akteuren aus der Region. Samstag, 31. Januar, 17:00 Uhr: 
feierlicher Abschluss mit einem Auftritt des Junghof-Chors und 
Poetry-Slam-Künstlerinnen und -Künstlern.

Zwei Vorträge zu Demenz
Der Pflegestützpunkt des Landkreises Emmendingen bietet zwei 
Vorträge zum Thema Demenz an.
Am Montag, 26. Januar 2026, von 17:00 bis 18:30 Uhr zum 
Thema „Lebensqualität mit Demenz“. Ort: Karl-Höfflin-Gemein-
dehaus (Hauptstraße 120, Denzlingen). Veranstalter: Nachbar-
schaftshilfe „Von Mensch zu Mensch“ Denzlingen. Referentin: Na-
dine Schöpflin. Dabei geht es um die unterschiedlichen Gesichter 
der Krankheit Demenz. Das Erleben der Erkrankung und die Aus-
wirkungen im Alltag werden erklärt, Entlastungsmöglichkeiten 
aufgezeigt sowie praktische Tipps im Umgang mit Betroffenen 
vermittelt.
Am Dienstag, 27. Januar 2026, von 19:00 bis 20:30 Uhr gibt 
es den Vortrag „Herausfordernde Situationen und den Alltag mit 
Demenz meistern“. Ort: VHS-Gebäude, Vorspielraum 102 (Am 
Gaswerk 5, Emmendingen). Referentin: Martina Gebele. Veran-
stalter: VHS Nördlicher Breisgau. Anmeldung unter Telefon 07641 
92250. Eine Demenzerkrankung stellt die gesamte Familie und 
das Umfeld vor Herausforderungen. Interessierte erfahren prak-
tische Tipps für den Alltag und finden Raum für Fragen und den 
gemeinsamen Austausch.

Online-Gesprächskreis für pflegende Angehörige
Der Pflegestützpunkt des Landkreises Emmendingen bietet ab 
Februar einen Online-Gesprächskreis für pflegende Angehörige 
an. Er startet ab Dienstag, 3. Februar 2026, und findet immer 
am ersten Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr statt. Das 
Angebot bietet die Möglichkeit, sich mit anderen pflegenden 
Angehörigen auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und Kraft zu 
schöpfen. Begleitet wird der Gesprächskreis von Martina Gebe-
le vom Pflegestützpunkt Emmendingen. Nähere Informationen 
und die Zugangsdaten erhalten Interessierte unter 07641 451-
3095 oder m.gebele@landkreis-emmendingen.de.

Vortrag: „Neue Gelenke – neues Leben – Hüft- und 
Knieendoprothesen im Fokus“
Am Mittwoch, 28. Januar 2026, findet von 18:00 bis 20:00 
Uhr im Haus am Festplatz in Emmendingen (Schwarzwaldstraße 
4) der Vortrag „Neue Gelenke – neues Leben – Hüft- und Knieen-
doprothesen im Fokus“ statt. Referenten sind der Chefarzt für Or-
thopädie und Unfallchirurgie Prof. Dr. Lukas Konstantinidis und 
der Oberarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Dr. Valentin Vogt. 
Der Vortrag bietet einen Überblick über Behandlungsmöglichkei-
ten und neueste Therapien im Kreiskrankenhaus Emmendingen.

Vortrag „Wohnen im Alter“ am 30. Januar 2026 in 
Maleck
Während des nächsten Schwätzle-Cafés am Freitag, 30. Janu-
ar 2026, ab 15:00 Uhr hält Nadine Schöpflin vom Pflegestütz-
punkt des Landkreises Emmendingen den Vortrag „Wohnen im 
Alter – mit Wohnraumanpassung und Hilfsmitteln selbstständig 
wohnen“. Treppen, Duschwannen, aber auch Alltagsgegenstän-
de können im Alter die Selbstständigkeit einschränken. Interes-
sierte erfahren, welche Anpassungsmöglichkeiten es gibt und 
mit welchen Hilfsmitteln Sie sich den Alltag erleichtern können. 
Auch Smart Home-Lösungen und Ambient Assisted Living sowie 
Finanzierungsmöglichkeiten werden angesprochen. Veranstalter 
ist der VdK-Ortsverband Emmendingen. Um Anmeldung unter 
07641 3758 wird gebeten.

Lohnt sich 2026 eine Photovoltaik-Anlage für mich 
noch?
Antworten auf die Frage, ob sich eine Photovoltaik-Anlage auch 
im neuen Jahr noch lohnt, gibt es bei einer kostenfreien Photovol-
taik-Beratung des Teams Energie Zukunft der Klimaschutzagentur 
des Landkreis Emmendingen. In einem neutralen, persönlichen 
Gespräch werden Einblicke in die konkreten Möglichkeiten am je-
weiligen Gebäude und im Ergebnis eine Schätzung der Kosten und 
eine Abschätzung der Wirtschaftlichkeit für die eigene Anlage ge-
geben. Ansprechpartner ist Anton Trenkle, Lotse für klimafreund-
liches Sanieren und Heizen des Landkreises Emmendingen. Hier 
geht es direkt zu den Beratungsterminen: https://team-energie-
zukunft.de/beratung-zu-pv-solaranlagen-und-solarstrom/

Forstamt
Forstbezirk Waldkirch organisiert für die Waldbesitzer des Elz- 
und Simonswäldertals eine Forstpflanzensammelbestellung
Die letzten Monate haben genügend Niederschläge gebracht und 
bieten gute Voraussetzungen für die Frühjahrspflanzung. Immer 
mehr an Bedeutung gewinnen standortgerechte gemischte Bestän-
de, die klimastabil sind. Je nach Standort ist eine Baumart mehr oder 
weniger stabil und ertragreich. Das neu veröffentlichte, vereinfachte 
standortkundliche Verfahren der FVA Freiburg bietet hierzu detail-
lierte Informationen für den Privatwald. Die Försterinnen und Förs-
ter des Landkreises sind mit der Anwendung des Verfahrens bereits 
bestens vertraut und bieten Ihnen eine kompetente und fundierte 
Beratung zur passenden Baumartenwahl an. Für Wiederbewal-
dungsmaßnahmen stehen voraussichtlich wieder Fördermittel zur 
Verfügung, dabei ist ein Anteil von mindestens 40 Prozent Laubholz 
sowie von mindestens 51 Prozent heimischer, standortsgerechter 
Baumarten einzuhalten. Antragsformulare mit Baumartenlisten ste-
hen im Förderwegweiser des MLR zur Verfügung. Die Bewilligung 
der Förderung muss dabei vor der Pflanzenlieferung vorliegen.
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Wer sich an der Sammelbestellung beteiligen möchte, wird ge-
beten, sich bis zum 16. Februar 2026 mit seiner Pflanzenbestel-
lung an die zuständigen Revierförster/in zu wenden. Wir achten 
darauf, dass Sie die geeigneten Herkünfte und, wenn verfügbar, 
zertifizierte Pflanzen erhalten.

Landwirtschaftsamt

Aufruf zur Teilnahme an der Landesaktion „Gläserne Produk-
tion“ - Nachhaltig gut - Lebensmittel aus Baden-Württemberg
Das Landwirtschaftsamt Emmendingen möchte alle erzeugende 
Betriebe in der Landwirtschaft, im Garten- und Weinbau, in der 
Forstwirtschaft, in der Imkerei, Baumschulen und in allen verar-
beitenden Betrieben wie Mühlen, Bäckereien, Käsereien, Metzge-
reien u.a.m. anregen, sich an der Aktion zu beteiligen.
Vor allem junge Menschen sollen angesprochen werden. Dabei 
können Themen wie Ausbau der regionalen Wertschöpfungsket-
ten, Erhalt der Kulturlandschaft, Tierwohl, Klimaschutz, Versor-
gungssicherheit und Biodiversität aufgegriffen werden.
Das Spektrum an möglichen Aktionen ist vielfältig und reicht 
vom großen Hoffest über eine erlebnisorientierte Weinbergtour 
bis hin zu einer Betriebsführung mit begrenzter Teilnehmenden-
zahl, die ein bestimmtes Thema aufgreift. Sie können die Form 
wählen, die am besten zu Ihnen und Ihrem Betrieb passt. Gerade 
die kleinen Formate bieten eine gute Gelegenheit, mit den Besu-
cherinnen und Besuchern direkt ins Gespräch zu kommen.
Für weitere Informationen können Betriebsleitende mit Frau An-
drea Fromm Kontakt aufnehmen unter 07641/451-9142 oder per 
E-Mail über bildungszentrum@landkreis-emmendingen.de. Das 
Anmeldeformular kann unter https://emmendingen.landwirt-
schaft-bw.de genutzt werden. Eine Anmeldung ist bis 8. Februar 
2026 möglich.

Abfallwirtschaft

Müllgebührenbescheid Ende Januar im Briefkasten
Ende Januar finden alle Grundstücks- und Wohnungseigentümer 
sowie Hausverwaltungen den Umschlag mit dem Müllgebühren-
bescheid für 2026 von der Abfallwirtschaft des Landratsamtes in 
ihren Briefkästen. Wer zur Miete wohnt, erhält keinen Brief. Die 
Briefe werden per Post am 26. Januar 2026 verschickt. Die Müllge-
bühren für dieses Jahr müssen in einem Beitrag bis zum 1. März 
2026 beglichen werden. Die neuen Müllgebühren, die in diesem 
Jahr gelten, sind sowohl auf dem Gebührenbescheid als auch im 
Internet aufgeführt. Mieter erhalten deshalb keinen eigenen Ge-
bührenbescheid, weil sie ihren Anteil an den Müllgebühren über 
die Nebenkosten mit ihrem Vermieter bzw. der Hausverwaltung 
abrechnen.
Anträge zur Lieferung oder Rückgabe von Müllbehältern, die erst 
nach dem 27. November 2025 bei der Abfallwirtschaft vorlagen, 
konnten im Jahresbescheid nicht mehr berücksichtigt werden. 
Hier gibt es Anfang Februar einen Änderungsbescheid mit einer 
Nachforderung bzw. Gutschrift.
Mit den Müllgebühren werden viele Leistungen der Abfallwirt-
schaft für die Bürgerinnen und Bürger abgedeckt. Dazu zählen 
neben der Leerung der grauen Tonne alle zwei Wochen und der 
wöchentlichen Abfuhr im Juli und August die Nutzung der Recy-
clinghöfe und Grünschnittplätze, die Schadstoffsammlung sowie 
die Sperrmüll- und Schrottsammlung, ebenso die Abholung von 
Kühlgeräten. Auch der jährliche Abfallkalender ist im Leistungs-
paket enthalten. Zusätzlich berechnet werden jedoch die Zufuhr 
oder Abholung bei einem Tonnenwechsel und die offiziellen 
Müllsäcke, die in vielen Geschäften und im Landratsamt erwor-
ben werden können.
Nicht über die Müllgebühr finanziert werden die Abholung der 
Papiertonnen und Gelben Säcke sowie die Leerung der Glascon-
tainer. Hierbei handelt es sich um privatwirtschaftlich organisier-
te Rücknahmesysteme des Handels für Verkaufsverpackungen.
Die Abfallwirtschaft des Landratsamtes weist vorsorglich darauf 
hin, dass es erfahrungsgemäß in den ersten Tagen nach Versand 
der Müllgebührenbescheide viele Rückfragen gibt, sodass die te-
lefonische Erreichbarkeit der Abfallwirtschaft eingeschränkt sein 
kann.

Deutsche Rentenversicherung

Informationen für die Steuererklärung
Viele Rentnerinnen und Rentner sind verpflichtet, eine Steuerer-
klärung abzugeben. Dafür erhalten Rentenbeziehende die kos-
tenfreie „Information über die Meldung an die Finanzverwaltung“ 
von der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese Bescheinigung 
enthält steuerrechtlich relevante Beträge für die Steuererklärung, 
wie die Höhe der gezahlten Beiträge zur Kranken- und Pflegever-
sicherung oder die Rentenhöhe für das vergangene Kalenderjahr.
Erstmaliger Antrag – dann automatischer Bezug
Rentnerinnen und Rentner, die diese Information bereits in ei-
nem der Vorjahre angefragt haben, erhalten diese 2026 automa-
tisch. Wer die „Information über die Meldung an die Finanzver-
waltung“ zum ersten Mal benötigt, kann diese ganz einfach über 
die Online-Services der Deutschen Rentenversicherung unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de/steuerbescheinigung an-
fordern.
Wer muss überhaupt eine Steuererklärung abgeben?
Diese Frage kann die Deutsche Rentenversicherung nicht indi-
viduell beantworten. Genaue Auskünfte darüber geben aber Fi-
nanzämter, Lohnsteuerhilfevereine oder Steuerberater.
Information
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Versicherte und 
Rentner: Informationen zum Steuerrecht“. Diese kann auf www.
deutsche-rentenversicherung.de heruntergeladen werden.

Kirchliche Nachrichten

Seelsorgeeinheit Mittleres
Elz- und Simonswäldertal

Kirchliche Nachrichten

Sa., 24.01.2026 - Heiliger Franz von Sales, Bischof von Genf, 
Ordensgründer, Kirchenlehrer (1622)		
18:00	 Bleibach				    Eucharistiefeier am Vorabend
So., 25.01.2026 - 3. SONNTAG IM JAHRESKREIS	 	
09:00	 Obersimonswald		  Eucharistiefeier
Mo., 26.01.2026 - Heiliger Timotheus und heiliger Titus, Apo-
stelschüler	 	
17:00	 Bleibach				    Rosenkranz
18:00	 Bleibach				�    Eucharistiefeier - anschl. Anbetung 

u. Beichte, Franziskuskapelle
Di., 27.01.2026 - Heilige Angela Merici, Jungfrau, Ordens-
gründerin (1540)	 	
18:30	 Untersimonswald		� Eucharistiefeier - mit eucharisti-

scher Anbetung
Mi., 28.01.2026 - Heiliger Thomas von Aquin, Ordenspriester, 
Kirchenlehrer (1274)	 	
08:00	 Obersimonswald		  Eucharistiefeier
Do., 29.01.2026 - Donnerstag der 3. Woche im Jahreskreis		
08:00	 Bleibach				    Laudes
18:00	 Siegelau				    Rosenkranz
18:30	 Siegelau				    Eucharistiefeier
Fr., 30.01.2026 - Freitag der 3. Woche im Jahreskreis	 	
17:00	 Bleibach				    Rosenkranz
18:30	 Gutach				    Eucharistiefeier
Sa., 31.01.2026 - Heiliger Johannes Bosco, Priester, Ordens-
gründer (1888)	 	
18:00	 Untersimonswald		� Eucharistiefeier am Vorabend - 

mit Kerzenweihe u. Blasiussegen - 1. 
Seelenamt für Ilse Stratz / 1. See-
lenamt für Maria Allgeier / Lambert 
und Elisabeth Weis

So., 01.02.2026 - 4. SONNTAG IM JAHRESKREIS	 	
09:00	 Siegelau				�    Eucharistiefeier - mit Kerzenweihe 

u. Blasiussegen - 1. Seelenamt Frie-
da Haberstroh / Wilhelm Haberstroh 
/ Schwester Clemens Maria Ruf
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10:30	 Gutach				�    Eucharistiefeier - mit Kerzenweihe 
u. Blasiussegen - Heinrich Weber 
(von den Senioren Gutach)

Pfarrbüro Gutach, Alexanderstr. 9, 79261 Gutach
Mo./Di./Do. 10-12 Uhr u. Mi. 16-18 Uhr, Tel. 07681/7113
Pfarrsekretariat: Anita Gehring
pfarrbuero.gutach@kath-semes.de
Pfarrer Rolf Paschke, Tel. 07681/4943 667
rolf.paschke@kath-semes.de
Pater Joseph: Tel. 07685/9139 635
pater.joseph@kath-semes.de
Diakon Günter Hin, guenter.hin@kath-semes.de

Pfarrbüro Simonswald, Kirchstr. 8, 79263 Untersimonswald
Mo./Do. 9-11.30 Uhr u. Di. 16-18 Uhr, Tel. 07683/246
Pfarrsekretariat: Lucia Emmanuel
pfarrbuero.simonswald@kath-semes.de
Gemeindereferentin Cornelia Nagel
Tel. 07683 919 842, cornelia.nagel@kath-semes.de
Homepage: www.kath-semes.de, www.kath-elz.de

Evang. Paul-Gerhardt-Gemeinde
Kollnau-Gutach

Termine Ev. Kirchengemeinde Zweitälerland (Predigtbezirke 
Waldkirch und Kollnau)

Mi., 21.01.
16:00 Uhr - 	 Gottesdienst, St. Nikolai, Pfr. Heyenga
Do., 22.01.
16:00 Uhr - 	 Spielgruppe 0-4 Jahre, GH Kollnau
19:30 Uhr - 	 NEXT Jugendkreis, Ev. GH Waldkirch
So., 25.01.
10:00 Uhr - 	� Gottesdienst mit Abendmahl, zeitgleich Kinder-

gottesdienst im Gemeindesaal, Ev. Kirche Wald-
kirch, Pfr. Heyenga

18:45 Uhr -	� „PREZI Predigt-Pizza-Spezi", Andacht+ für junge 
Menschen ab 12 Jahren, Ev. GH Kollnau

Mi., 28.01.
18:30 Uhr - 	 Ökum. ANgeDACHT, Kirche St. Georg Bleibach
Do., 29.01.
19:30 Uhr - 	 Bibelgesprächskreis, Ev. GH Kollnau, D. Scherle
19:30 Uhr - 	 NEXT Jugendkreis, Ev. GH Waldkirch
So., 01.02.
09:00 Uhr - 	� Gottesdienst mit Abendmahl, Ev. GH Kollnau, Pfr. 

Hanser
10:00 Uhr - 	� Gottesdienst mit den Konfirmanden, Ev. Kirche 

Waldkirch, Pfr.in Klause
Di., 03.02.
19:30 Uhr - 	 Bibelgesprächskreis, Ev. GH Kollnau, L. Uth

Vereinsnachrichten

Bürgertreff Sonnenkeller Bleibach e.V.

„Let's get Quizzical“ im Sonnenkeller Bleibach - Der ultimati-
ve Pub-Quiz-Abend!
Am Donnerstag, 29.01.26 findet um 19:00 Uhr im Sonnenkeller 
Bleibach der ultimative Pub-Quiz-Abend statt. Unter dem Motto 
„Let’s get Quizzical“ erwartet die Teilnehmer ein spannender und 
unterhaltsamer Abend voller kniffliger Fragen und guter Laune.
Ob alleine oder im Team - jeder ist herzlich eingeladen, sein Wis-
sen in verschiedenen Kategorien wie Geschichte, Musik, Sport 
und aktuellen Ereignissen unter Beweis zu stellen. Moderiert wird 
der Abend von unserem erfahrenen Quizmaster, der für eine ge-
lungene Atmosphäre sorgt und bereits für das Pub-Quiz im Koll-
nauer Café „ANNAs“ verantwortlich ist.

Das „Let’s get Quizzical“ Pub Quiz ist der ideale Abend für alle, die 
ihr Wissen testen und sich dabei gut unterhalten lassen möchten. 
Verpasse nicht die Chance auf einen unvergesslichen Abend im 
Sonnenkeller Bleibach!
Der Eintritt ist frei, aufgrund der großen Nachfrage empfehlen 
wir allerdings eine Reservierung an buergertreff.sonnenkeller@
gmail.com

 
� Plakat: Bügertreff Sonnenkeller e.V.

Info: Der Quiz-Abend findet in der Regel immer am letzten Don-
nerstag des Monats statt. Für aktuelle Termine besuchen Sie uns 
auf www.buergertreff-sonnenkeller.de.

Freundeskreis Schwimmbad Gutach e.V.

 
� Plakat: N.R.

Kath. Frauengemeinschaft / 
kfd Siegelau

Gemeinsames Palmenbinden
… 	�du willst für dein Kind einen Palmen binden, hast das aber 

noch nie gemacht?
… 	�oder du musst sowieso noch Papier falten und hast Lust auf 

Gesellschaft?
Dann komm doch am Mittwoch, 04. Februar 2026, um 19:00 
Uhr ins Haus der Vereine in Siegelau (1. OG).
Egal, ob Anfänger, Profi oder einfach nur zum Quatschen, wir 
freuen uns auf dich!
Um besser planen zu können, bitten wir um eine Anmeldung bis 
30. Januar 2026 bei: 
Sylvia Fahrländer, 	07685/913301, oder 
Franziska Boland, 	07685/908464.
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KK Schützenverein
Gutach e.V.

Erweiterte Öffnungszeiten im Schützenkeller
Vom 19.01.2026 - 05.02.2026 ist der Schützenkeller von Diens-
tag bis Freitag geöffnet.

Mandolinenverein Kollnau-Gutach e.V.

Einladung zur Hauptversammlung
Am Freitag, 30.01.2026 um 20:00 Uhr, lädt der Mandolinenver-
ein Kollnau-Gutach e. V. zur Hauptversammlung in den Bürger-
saal des Kollnauer Rathauses ein.
Die Tagesordnung ist folgende:
1. 	 Eröffnung und Begrüßung
2. 	� Genehmigung der Tagesordnung und Protokoll der letzten 

Hauptversammlung
3. 	 Ehrung der Verstorbenen
4. 	� Jahresberichte des Vorsitzenden, der Geschäftsführerin, der 

Dirigentin, der Kassiererin
5. 	 Kassenprüfungsbericht
6. 	 Aussprache und Beschlussfassungen
7. 	 Ehrungen
8. 	 Entlastung des Gesamtvorstandes
9. 	 Neuwahl des Gesamtvorstandes und der Kassenprüfer
10.	Anträge
11.	Schlusswort des/der Ersten Vorsitzenden

Musikverein Trachtenkapelle
Siegelau e.V. 

Jahreshauptversammlung
Der Musikverein Trachtenkapelle Siegelau hält am Freitag, 
23.01.2026, um 20:00 Uhr, im Gasthaus Bären in Siegelau seine 
Jahreshauptversammlung ab.
Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung und Totenehrung
2. 	 Tätigkeitsbericht des Schriftführers
3. 	 Kassenbericht
4. 	 Bericht der Kassenprüfer
5. 	 Entlastung der gesamten Vorstandschaft
6. 	 Ehrungen
7. 	 Wahl der Kassenprüfer
8. 	 Bericht des Jugendleiters
9. 	 Aufnahme von Musikern
10.	Bericht des Dirigenten
11.	Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Änderungswünsche zur Tagesordnung sind bis eine Woche vor 
der Versammlung beim 1. Vorsitzenden Matthias Nopper einzurei-
chen. Zu dieser Veranstaltung sind alle Mitglieder, Ehrenmitglieder, 
Freunde und Gönner des Musikvereins recht herzlich eingeladen.

Narrenzunft „Der Silberklopfer“ e.V.

Einladung der NZ Silberklopfer zum Jubiläumsumzug in 
Nordweil
Der zweite Auswärtstermin der Bleibacher Silberklopfer steht an. 
Am kommenden Sonntag, 25.01.26, wollen wir alle Hästräger 
auf der Straße sehen!
Alle Infos dazu findet ihr hier:
Anfahrt: 			�   Gemeinsam mit dem Bus um 12:00 Uhr von der 

Festhalle Bleibach
Rückfahrt: 			  Gemeinsam mit dem Bus um 18:00 Uhr
Umzugsstart: 		 14:11 Uhr
Startnummer: 	 11
Aufstellung: 		  Hochstettstraße/Ebene
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!

 
� Plakat: Narrenzunft Bleibach „Der Silberklopfer“ e. V.

Anwohnerinformationen zum Geburtstagsumzug 60+1 der 
Bleibacher Silberklopfer
Am Sonntag, 01.02.26, feiert die Narrenzunft Bleibach „Der Sil-
berklopfer“ e. V. sein 61-jähriges Bestehen.
Diese Feierlichkeiten bedeuten für uns und unsere zahlreichen 
Helferinnen und Helfer einen enormen Kraftakt.
Deshalb bitten wir um Euer Verständnis, dass es von Freitag, 
30.01.26 bis Montag, 02.02.26 durch Auf- und Abbauarbeiten so-
wie durch das eigentliche Fest am 01.02.26 zu Straßen- und Hal-
lensperrungen, ein enormes Besucher- und Verkehrsaufkommen 
bis hin zu Ruhestörungen kommen kann. All das können wir nur 
mit Eurer Unterstützung bewältigen.
Im Folgenden haben wir Euch einige nützliche Infos zusammen-
gestellt.

Hallensperrung
Von Montag, 26.01.26 bis Mittwoch, 18.02.26 bleibt die Festhalle 
Bleibach für Auf- und Abbauarbeiten gesperrt.

Straßensperrungen
Von Samstag, 31.01.26 bis Montag, 02.02.26, gilt auf allen 
Parkplätzen zwischen der Festhalle Bleibach und dem Schulhof 
absolutes Halteverbot.
Am Sonntag, 01.02.26, gilt entlang der gesamten Umzugsstre-
cke absolutes Halteverbot. Dies betrifft Teile der Simonswälder 
Straße, die Dorfstraße sowie die Schulstraße. Der genaue Um-
zugsweg ist unter www.silberklopfer.de einzusehen.
Am Sonntag, 01.02.26 ab 12:00 Uhr ist die Zufahrt zur oder auf 
die Umzugsstrecke bis nach dem Umzug nicht mehr möglich.

Ablauf des Festes
11:11 Uhr 	� Zunftmeisterempfang im Bürgersaal Bleibach für 

geladene Gäste & Eröffnung des Narrendorfs an 
der Festhalle

13:30 Uhr 	� Umzugsaufstellung in der Simonswälder Str. Höhe 
Schwarzwälder Hof

14:11 Uhr 	� Geburtstagsumzug durch das Dorf mit Ende im 
Narrendorf an der Festhalle

Danach Narrentreiben an den Ständen entlang des Umzugswegs 
sowie im Narrendorf

Straßenreinigung
Am Montag, 02.02.26, werden unsere Helfer den liegengeblie-
benen Müll entlang des Umzugswegs aufräumen.
Wir zählen auf Euch!
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Wir rechnen bei 14 angemeldeten Narrenzünften mit circa 1.500 
Umzugsteilnehmern und mit etwa 3.000 Zuschauern zusätzlich. 
Das ist nicht nur für unsere Narrenzunft, sondern auch für Bleibach 
die perfekte Gelegenheit, sich von der besten Seite zu zeigen.
Wir freuen uns, wenn Häuser entlang des Umzugswegs närrisch 
geschmückt werden. Lasst uns unsere Gäste herzlich empfangen 
und in unserem schönen Bleibach willkommen heißen.
BLIBICH DO!

Förderverein Narrenzunft Johlia vom 
Vögelestein 1925 Gutach im Breisgau e.V.

WIR FREUEN UNS AUF EUCH

 
Euer Förderverein der Narrenzunft Gutach e. V.�  
� Plakat Antje Zimmermann

Gutacher Seniorentreff

Närrisches Treffen am 06. Februar 2026
Liebe Gutacher Senioren,
unser närrisches Treffen findet am 06. Februar 2026 ab 16:00 
Uhr im Schützenkeller in Gutach statt.
Zum Preis von 6,00 € gibt es eine leckere Gulaschsuppe mit Brot.
Dafür ist unbedingt eine Anmeldung bis spätestens Montag, 
02.02.2026, erforderlich! Anmeldung bei Siglinde Mouanaki, Te-
lefon: 07681 4741669.
Wir freuen uns riesig, wenn viele von Ihnen/Euch dabei sind. Eure 
Anwesenheit macht das Fest erst komplett!
Siglinde, Ranghild und Karin
(das neue Organisationsteam)

Tauziehverein Dream Team 
Siegelau e.V.

Jahreshauptversammlung Tauziehverein Dream-Team Siege-
lau e. V.
Die Jahreshauptversammlung findet am Samstag, 24. Januar 
2026 im Gasthaus Bären in Siegelau statt; Beginn ist 20:00 Uhr.
Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Totenehrung
3. 	 Jahresbericht Schriftführer
4. 	 Jahresbericht Kassenwart

5. 	 Kassenprüfungsbericht
6. 	 Entlastung der Vorstandschaft
7. 	 Wahl der Kassenprüfer
8. 	 Ehrungen
9. 	 Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Zur Jahreshauptversammlung sind alle Mitglieder, Freunde und 
Gönner des Dream-Teams herzlich eingeladen. Anträge zum Tages-
ordnungspunkt 9 sind bis spätestens Donnerstag, 22. Januar 2026 
beim 1. Vorsitzenden Thomas Kaltenbach schriftlich einzureichen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Dream-Team Siegelau e. V.

Parteien

CDU Ortsverband Gutach im Breisgau

Öffentliche Fraktionssitzung
Die nächste öffentliche Fraktionssitzung des CDU-Ortsverbandes 
Gutach im Breisgau
findet am Montag, 26.01.2026, 19:00 Uhr im „Pferdestall“ Orts-
teil Gutach statt.
Gäste sind herzlich willkommen.
CDU Gutach im Breisgau / Gemeinderäte und Vorstand

Ökologische Liste

Einladung zum Treffen der ökologischen Liste Gutach
Unser erstes Fraktionstreffen im Jahr 2026 findet am Mittwoch, 
21. Januar 2026, um 19:00 Uhr im Schwarzwälder Hof (Neben-
zimmer) in Bleibach statt.
Das kommunale Jahr 2026 wartet mit Herausforderungen und 
Gestaltungsmöglichkeiten im Großen und Kleinen auf uns. Wir 
laden Sie herzlich ein, unser Treffen mit Ihren Beiträgen und An-
regungen zu bereichern und unsere Arbeit im Gemeinderat und 
darüber hinaus zu begleiten. Wir freuen uns auf Sie!
Unsere Themen:
•	 Fragen und Anregungen unserer Gäste
•	 Vorbereitung der öffentlichen Sitzungen des Technischen Aus-

schusses und des Gemeinderats am 27. Januar 2026
•	 Planung Dorfputzete 2026
•	 Verschiedenes
Es grüßen Sie herzlich
Franzi Stövhase, Jakob Meybrunn, Beate Roser und Annette Linder

Aus den Nachbargemeinden

Märchenzeit von Kindern für Kinder
Am 24.01.26 startet die Kindertheatergruppe des Theaters Wald-
kirch e. V. mit den Aufführungen zum Märchen „König Drossel-
bart«.
König Drosselbart – das Märchen um die stolze Prinzessin 'Spitz-
zunge' und König Drosselbart, der sich trotz ihres Hochmuts in sie 
verliebt. Es gelingt ihm, als Bettler verkleidet, die verwöhnte Prin-
zessin von ihrem hohen Ross zu holen. Sie muss ihn begleiten, in 
einer einfachen Hütte zu schlafen und Töpfe auf dem Markt zu 
verkaufen. Durch das Leben in Armut weckt er ihr Mitgefühl für 
das einfache Volk und lehrt sie, den Wert der Arbeit zu schätzen. 
Der in seiner Vater-Rolle hilflose König Alfons lässt seinen Hofnar-
ren, der, je nach Situation, mal Ausrufer, Zofenersatz und Spion 
sein muss, die Prinzessin heimlich begleiten.
In der Version von H. Schnitzler wird das Grimmsche Märchen von 
den 13 Schauspieler*innen unter der Regie von Rebecca Schoch 
und Sophie Haberstroh ein Theaterstück für Kinder ab fünf Jahren 
bzw. die ganze Familie.
Termine sind: 24.01./25.01., 31.01./01.02., 07.02.26 jeweils um 
17:30 Uhr im Theater im Milliongässli. Vorverkauf im Augostiniok.
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Das schönste Geschenk?  
Glückliche und für Bildung dankbare Kinder!   
Lasst uns gemeinsam eine Schule in Togo bauen!

Anzeige

> White Angel for Fly and Help Nürburg-
ring Schule in Djigbe.

> Kerstin Albrecht bei der Schuleröff-
nung in Togo.

Mit Ihrer Spende an die Reiner Meutsch Stiftung 
FLY&HELP ermöglichen Sie eine weitere Schule in 
Togo.  White Angel for Fly and Help konnte Ende 2024 
mehrere Schulen in Togo eröffnen. Bei einer Vorort 
Besichtigung überzeugten wir uns davon, wo die Hil-
fe am nötigsten ist. Es waren bewegende Feierstun-
den. Dankbare Lehrer, Eltern und Kinder zeigten die 
Freude über eine selbstbestimmte Zukunft dank Bil-
dung im Heimatland. Ausreichend Unterrichts- und 
Verwaltungsräume, ein Lager sowie sanitäre Einrich-
tungen vervollständigen die Schule. 

Jeder Euro zählt und hilft! Für eine Spende an 
FLY&HELP ab 500.- Euro wird zur Schuleröffnung 

eine Schulbank mit ihrem Wunschnamen personali-
siert. Mit einem Betrag ab 1500.- Euro steht Ihr Name 
bei Eröffnung auf dem Eingangsschild der Schule. 

Die Stiftung FLY&HELP eröffnete im September 2025 
die 1000. Schule. Stiftungsgründer Reiner Meutsch 
trägt die Verwaltungskosten und ermöglicht somit, 
dass jeder gespendete Euro 1:1 in die Projekte fließt. 
Nachhaltig werden die Schulen auch in der Zukunft 
weiter unterstützt. Wir beschließen vor Ort in Togo 
wo der größte Bedarf an einer weiteren Schule ist 
und wie das Projekt gebaut und betreut wird.

Für mehr Infos zu den 
Projekten oder um uns 
via PayPal/Überweisung 
direkt zu unterstützen,  
scannen Sie den QR-Code.

Spendenkonto:
Stiftung FLY & HELP Westerwald Bank eG
IBAN: DE94 5739 1800 0000 0055 50   BIC: GENODE51WW1
Verwendungszweck 1: White Angel for Fly and Help
Verwendungszweck 2: Quittung an : Adresse des Spenders, um eine Spendenbescheinigung (ab Spenden-höhe von 
50 Euro) ausstellen zu können.

Oder scannen Sie den oberen QR Code auf der rechten Seite.

 Kontakt zum Projekt

> Auf der Schulbank kann ihr Name  
stehen, oder sogar auf dem Schulschild.

Video Doku Togo
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UNTERRICHT

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304

Ihr Urlaubsdomizil im Salzburger Land
Haus 18 im Alpendorf Dachstein West

Im Haus 18 � nden Sie alles, was Sie von einem gemütlichen Urlaubsdomizil er-
warten. Neben Schlafräumen für eine große oder zwei kleinere Familien bietet 
das Haus eine voll eingerichtete Küche, eine bequeme Wohn-/Essecke mit Sat-
TV.  Gute Sicht auf Berg und Tal und eine große Portion erholsamer Stille sind 
im Preis enthalten. Dennoch sind Sie nicht von der Außenwelt abgeschnitten. 
Ein Internetzugang über WLAN ist in allen Räumen verfügbar und ermöglicht 
schnelle Kommunikation mit Kollegen und Daheimgebliebenen.

Interesse? Dann melden Sie sich bei uns!
info@brigitte-nussbaum.de
Tel: 07033 526675

www.alpendorf-haus18.eu
Eintauchen in die Winterwelten – auf NUSSBAUM.de

Unterwegs in Baden-Württemberg

Unterwegs in Baden-Württemberg

Winterwandern im 
Schwarzwald 

Wo ihr im Winter 
toben könnt

Kein Schlitten, keine Langlaufbretter, keine Schnee-
schuhe. Und trotzdem in den Schnee? Ja genau, das 
geht. Dafür braucht es eigentlich gar nicht viel ...

Regen, Kälte, Lagerkoller? Wir zeigen dir Indoorspiel-
plätze, Trampolinhallen und Indoor-Freizeitparks in 
Baden-Württemberg ...

03.01.26

JETZT ENTDECKEN
go.nussbaum.de/wintererlebnisse

Rodeln, Winterwanderungen, Basteln oder warme Kakao-Momente – 
alle Wintererlebnisse in deiner Region auf NUSSBAUM.de

Themen    Freizeit & Unterhaltung    Unterwegs in BW

Draußen Abenteuer,  
drinnen Action

Ausflugsideen

Wintersport

Erlebnisse

go.nussbaum.de/

fasching2026

Dein Wegweiser für  

die fünfte Jahreszeit  

auf NUSSBAUM.de

IST INFIZIERT
BADEN-WÜRTTEMBERG           

UND GANZ 
FASCHINGSFIEBERFASCHINGSFIEBER

Sollte die Verteilung nicht zu Ihrer Zufrieden- 
heit erfolgen, bitten wir Sie, Ihr Anliegen  
unserem Vertriebspartner mitzuteilen:

G.S. Vertriebs GmbH
Tel. 07033 6924-0 
qualitaet@gsvertrieb.de
https://abo.nussbaum.de/

Sie erreichen die G.S. Vertriebs GmbH von
Montag bis Freitag 8.00 - 17.00 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

www.nussbaum-medien.de

Amtsblatt bzw. Lokalzeitung  
nicht erhalten?

PROBLEM  
MELDEN
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AUTO

IMMOBILIEN-VERKÄUFE

Auto Disch • Elzach
Krankentransport, Personenbeförderung, Dialyse-,

Chemo- und Strahlenfahrten, Rollstuhltaxi
Jürgen Gass • Tel. 07682/216 • mobil: 01715333271

Ihre Immobilie in besten Händen!

Wir von GARANT Immobilien sind die Experten beim 
Verkauf und bei der Vermietung von Wohnungen, 

Häusern sowie Gewerbeimmobilien und Grundstücken. 
Dank unseres Rundumservices gelangen Sie von der 

Wertermittlung bis hin zum Vertragsabschluss mit dem 
bestmöglichen Ergebnis.

Rufen Sie uns an! Mit uns kann man reden.

Telefon 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

info@auto-schwab-fellbach.de

Gerne auch Wohn-/Reisemobile,
CABRIOLETS, SPORTWAGEN, SUVs,
Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!A
N
K
A
U
F

0711 - 3424 7363

Traumjob gesucht?
Regionale Stellenangebote  
auf jobsucheBW w

w
w.
jo
bs
uc
he
-b
w.
de

Position (m/w/d) Unternehmen Region/Kreis Job-ID*

Ausbildung zur/zum Zahnmedizinischen Fachangestellten 
(ZFA) (m/w/d) Dr. J. Gölz-Kraus + Dr. W. Hartmann Hirrlingen 16023430

Leitung der Finanzverwaltung (m/w/d) Bürgermeisteramt Höfen an der Enz Höfen an der Enz 16021464

Augenoptikermeister (m/w/d) Die Kontaktlinse Neckarsulm 16021472

Steuerfachangestellte/r (m/w/d) Steuerberaterin Susanne Fazler Gärtringen 16021461

Mitarbeiter (m/w/d) für die Reinigung Bildungshäuser der Diözese Rottenburg am Neckar 16004905

Zahntechniker (m/w/d) Dr. Julian Schreiweis Zahnarztpraxis Mosbach 16005707

Anlagenmechaniker für SHK (Installateur) (m/w/d) Faulhammer-SHK-GmbH & Co. KG Bad Rappenau 16008692

Sie wollen Ihre Stellenanzeige auf diesen erfolgreichen Plattformen buchen?  
Wahlweise inklusive Facebook und Instagram. Mehr Infos auf www.nussbaum-medien.de/mediadaten

Anlagenmechaniker für SHK (Installateur) (m/w/d)Anlagenmechaniker für SHK (Installateur) (m/w/d)

Sie suchen 

 Mitarbeiter? 

Wir schaffen 

Reichweite!

Amtsblatt + SmartAd

Amtsblatt + SmartAd

jobsucheBW

PREMIUM jobsucheBW2

Social-Media1

Social-Media1

+

+

+

+

2 beinhaltet das reichweitenstarke Jobportal  stellenanzeigen. de 
mit ausgewählten Partnerseiten. Das Partnernetzwerk von 
 stellenanzeigen. de besteht insgesamt aus 400 Partner-Webseiten 
und zahlreichen Fachportalen.

1Social-Media
■ Inklusive Erstellung der Kampagne 
■ Reichweite von ca. 15.000 Kontakten 
■ Verlinkung auf www.jobsucheBW.de 

*Einfach Job-ID auf jobsucheBW.de im Suchfeld „Jobtitel, Suchwort oder ID“ eingeben.

über 13.000 
weitere jobs 
entdecken

GESCHÄFTSANZEIGEN

Werbung bringt Erfolg!


